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Die Technologie-Organisation VDE begruBt das Ziel
der Politik, Burokratie national und auf EU-Ebene
abzubauen, um den Burger und die Wirtschaft zu
entlasten. Der VDE warnt allerdings nachdrucklich
davor, die gesetzliche Bezugnahme auf technische
Normen im Bereich der Elektro- und Netztechnik

in Frage zu stellen, respektive diese vollstdndig zu
entfernen.

Die im Rahmen des VDE verabschiedeten
Regelwerke werden Uber die Generalklausel der
anerkannten Regeln der Technik und gesetzlicher
Vermutungen wie § 49 Abs. 2 Gesetz Uber die
Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirt-
schaftsgesetz — EnNWG) rechtlich anerkannt. Diese
gesetzlichen Verweisungen sind unerldsslich, um
den Gefahren der Nutzung elektrischer Energie
fur System und Anwender zu begegnen und die
Versorgungssicherheit und die notwendige
System-Stabilitat der elektrischen Energieversor-
gung zu gewahrleisten.

Der VDE sieht insoweit weder einen Anlass noch
ein identifizierbares Potential fur einen Burokratie-
abbau im Bereich der technischen (Sicherheits-)
Regeln. Dies gilt:

zum einen fUr die elektrotechnischen Regeln
und Sicherheitsbestimmungen, welche durch
den VDE Bereich DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

(im Folgenden ,VDE DKE") erarbeitet werden
(im Folgenden ,VDE Regeln"),

zum anderen fUr die technischen Sicherheits-
regeln fur den Betrieb von Energienetzen,
einschlieBlich der angeschlossenen Energie-
anlagen, die durch das Forum Netztechnik/
Netzbetrieb im VDE (im Folgenden ,VDE FNN")
verapbschiedet werden (im Folgenden VDE FNN
Regeln’),

zusammen im Folgenden bezeichnet als
,technische Regeln®, VDE Vorschriftenwerk"
oder ,die VDE Regelwerke".

Die gesetzlichen Verweise auf die technischen
Regeln sind aus den folgenden Grinden als unver-
zichtbar insbesondere auch im Sinne der Foderalen
Modernisierungsagenda anzusehen.

Die VDE Regelwerke dienen der Gefahrenabwehr
bei der Verwendung von Elektrizitat sowie der
Gewahrleistung der Produkt-, Netz- und Versor-
gungssicherheit. Elektrotechnische (Sicherheits-)
Normen des VDE setzen grundsétzlich voraus,
dass diese erforderlich sind, um Gefahren fur
Menschen, Tiere und Sachen abzuwenden (dazu
unter A.). Die Zielsetzung der Politik, (Qualitats-)
Normen (wie insbesondere Baustandards)

auf das notwendige MaB zurlckzufuhren, ist
durchaus nachvollziehbar, passt jedoch fUr die
Bereiche Elektrotechnik und Stromnetze schon
vom normativen Grundsatz elektrotechnischer
(Sicherheits-)Normen nicht. Der fUr die Norm-
setzungsverfahren des VDE geltende Rahmen
enthélt bereits entsprechende Vorgaben fur die
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Erforderlichkeit. Bestrebungen fUr eine tech-
nische Perfektionierung als Selbstzweck sind
hingegen auf der Zustandigkeitsebene des VDE
nicht erkennbar (dazu unter B.).

VDE DKE ist die deutsche Speerspitze in der
europaischen und internationalen Normung. So
werden nationale und européische Interessen in der
weltweiten Normung positioniert und durchgesetzt.
Dies stérkt die deutsche Industrie — vor allem in
den Zukunftstechnologien —im Wettbewerb mit
GroBmachten wie USA und China. Wenn die
Sicherheitsrelevante Normung der VDE DKE
gestarkt wird, starkt und sichert dies auch die
Deutsche und Européische Industrie. Denn wer die
Normung insbesondere in den Zukunftstechnologi-
en mabgeblich gestaltet, bestimmt die Méarkte der
Zukunft.

DarUber hinaus sind die technischen Regeln des
VDE notwendig, um europaische und inter-
nationale Standards national umzusetzen.
Teilweise handelt es sich insoweit um Bestandteile
des Unionsrechts. Bei diesen Normen verbietet
sich von vornherein ein nationaler Blrokratieabbau,
der zu einem wirtschaftlich und politisch nicht
vertretbaren deutschen Sonderweg fuhren wlrde
(dazu unter C.).

Indem das Gesetz auf die Regelwerke des VDE
Bezug nimmt, ergibt sich bei deren Beachtung die
Vermutung, dass die anerkannten Regeln der Tech-
nik eingehalten wurden. Dies gibt den Unternehmen
und Verbrauchern eine weitgehende Rechts-
sicherheit, ohne flexible Losungen im Einzelfall

zu verhindern. Wurden die gesetzlichen Verweise
entfernt, wirde man den Unternehmen die Orien-
tierung und den Anreiz fur ein regelwerkskonformes
Verhalten nehmen. Es bestunde zudem eine Gefahr
von Rechtstreitigkeiten, unter anderem im Bereich
der technischen Netzzugangsbedingungen. Hierbei
ware jeweils im Einzelfall der anerkannte Stand der
Technik aufwandig und langwierig gerichtlich zu
ermitteln (dazu unter D.).

Die Abstimmung von Regeln im Rahmen des VDE
ist nach der Wertung des Gesetzgebers und der
Bundesnetzagentur effizienter als eine staatliche
Normsetzung, welche eher zu einer Schaffung von
mehr Burokratie fUhrt (dazu unter E.).

Das Verfahren im VDE ist darUber hinaus
transparent, u.a. aufgrund der verbandsinternen
Verfahrensvorgaben, der allgemeinen vom
Gesetzgeber vorausgesetzten Grundsatze der
Normenerstellung sowie einer behdrdlichen
Aufsicht im Netzbereich (dazu unter F.).

Die technischen Regeln des VDE sind unver-
zichtbar. Sie dienen dem Schutz von Leben
und Gesundheit jedes einzelnen Menschen.
Dagegen regeln Normen anderer (z.B. im
Baubereich) in erster Linie Komfort, Ausfiihrung
und Kompatibilitat. Das VDE Vorschriftenwerk
fokussiert sich nahezu ausschlieBlich auf
sicherheitstechnische Festlegungen.




A. Gewahrleistung der technischen
Sicherheit und Zuverlassigkeit
der Stromversorgung

Die vom VDE erarbeiteten Regelwerke nehmen
im Bereich der Normung eine exponierte
Sonderstellung ein: Sie sind in sehr hohem Mal3e
sicherheitsrelevant. Die VDE Regelwerke werden
insbesondere bei der Prufung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik' als MaBstab
dafur herangezogen, ob die fur die Errichtung,
Herstellung oder den Betrieb elektrischer Anlagen
oder Betriebsmittel verantwortlichen Personen
durch eine ordnungsgemane und sichere
Ausfuhrung ihrer Sorgfaltspflicht gentgt haben.?

Elektrotechnische Normen werden dabei grund-
satzlich nur in das Regelwerk des VDE aufgenom-
men, wenn sie Festlegungen Uber die Abwen-
dung von Gefahren fUr Menschen, Tiere, Sachen
und System enthalten. Verdeutlicht wird dieser
Grundgedanke in der Satzung fUr das Vorschriften-
werk des VDE, welches Gefahren insbesondere
aus:

a) elektrischen Spannungen und Stromen

(@)

) elektrisch verursachten Ubertemperaturen

Stérungen der Elektrizitdtsversorgung

a o

Stérungen des Betriebs von elektrischen
Anlagen, Geréten oder deren Teilen

e) ahnlichen elektrischen Gefahrenquellen
f) elektromagnetischen Feldern (EMF, EMV)

g) mechanischen, thermischen, toxischen,
radiologischen und sonstigen Gefahren-
quellen oder Umwelteinflissen in elektrischen
Anlagen, Geréten oder deren Teilen

h) Aspekten der Informations-, Digital- und
Informationstechnik/-sicherheit

voraussetzt,

-

Seibel, NJW 2013, 3000, 3001.

Die Bundesnetzagentur hat in inrer Festlegung zu
technischen Sicherheitsregeln des VDE flr den
Betrieb von Energieanlagen den grundlegenden
Unterschied dieser Vorgaben zur sonstigen
Standardisierung durch andere Normungs-
organisationen wie dem DIN herausgearbeitet:
Die allgemeine Normung legt inren Fokus nicht
auf die Sicherheit, sondern auf Effizienzerwagun-
gen, namlich die ,Vereinheitlichung von
Wirtschaftsprozessen, wie etwa der Material-
beschaffenheit oder auch -beschaffung” und die
WVereinfachung und Optimierung".®

Eine Streichung der gesetzlichen Verweisungen
auf die technischen Regeln des VDE kann zu
einem Sicherheitsdefizit filhren, weil den

im elektrotechnischen Bereich tatigen
Unternehmen dann rechtlich anerkannte
Vorgaben fehlen.

2 Vgl z.B. OLG Oldenburg (13. Zivilsenat), Grundurteil vom 23.09.2019 — 13 U 20/17; OLG Saarbrlcken,
Urteil vom 4. Juni 1993 — 4 U 109/92 —, juris Rn. 10; BeckRS 2019, 58481 Rn. 24; OLG Zweibrlicken, VersR 1977, 848.
Siehe auch Gunther, Der Regress des Sachversicherers, 7. Auflage 2023, Rn. 1198; Hornmann, in: HBO, 4. Aufl. 2022, HBO § 90 Rn. 8.

3  Festlegung vom 11.03.2024, Az.. BK6-23-03, S. 8.
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B. Beschrankung

auf das notwendige Maf3

Die technischen Regeln des VDE beschranken
sich auf einen Regelungsumfang, der fUr die
Sicherheit elektrischer Anlagen und Netze sowie
fUr die Versorgungssicherheit und systemische
Resilienz erforderlich ist.

Schon aus den vom Gesetzgeber vorausgesetz-
ten und vom VDE grundsatzlich angewandten
allgemeinen Grundsétze der Normenerstellung
ergibt sich: Die Normen des VDE setzen einen
Regelungsbedarf voraus, der im Bereich der
technischen (Sicherheits-)Regeln insbesondere
im Bereich der Sicherheit von Menschen und
Sachen liegen muss. Dabei muss die Anzahl
neuer Normungsvorhaben auf das unbedingt
notwendige MaB beschrankt werden. Der Inhalt
der Normen muss sich zudem an den Erforder-
nissen der Allgemeinheit messen lassen.

Schon die Beteiligung der breitgestreuten Mit-
gliedergruppen im VDE sorgt dafur, dass bei der
praktischen Anwendung der vorgenannten Vor-
gaben in den Beratungen der VDE Gremien das
Interesse an einer niedrigen Regelungsintensitat
bzw. einer geringen Belastung der Unternehmen
und Allgemeinheit bertcksichtigt wird.

Bei den VDE FNN Regeln gelten zudem regulatori-
sche Vorgaben. Erg&nzungen zu den allgemeinen
technischen Mindestanforderungen fUr den
Netzanschluss sind gemaBl § 19 Abs. 1a EnNWG
nur zulassig, soweit sie fur die Netzsicherheit und
-zuverlassigkeit notwendig sind. Netzzugangsbe-
dingungen mussen sachlich gerechtfertigt sein,

§ 20 Abs. 1 EnWG.

Die der Féderalen Modernisierungsagenda zu
entnehmende Sorge der Politik, dass materielle
Rechtspflichten ,immer weiter” steigen, nur
weil sich die technischen Mdéglichkeiten
»Stdndig weiterentwickeln®, qgilt fur die
Regelwerke des VDE ausdrucklich nicht.
Anders als im Baubereich geht es bei den elektro-
und netztechnischen Normen des VDE nicht um
eine laufende Perfektionierung von (Geb&ude-)
Standards, die in vielen Fallen entbehrlich sein
mag. Vielmehr geht es dem VDE im Wesentlichen
um Sicherheitsfragen, die sich nach den im
Bereich der Produkte, Installationen und Netze
gegebenen Risiken richten.

4 Vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 100.
5  Festlegung vom 11.03.2024, Az.: BK6-23-03, S. 14.
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Der Gesetzgeber geht im Zusammenhang mit den
VDE Regeln explizit davon aus, dass aufgrund der
energiepolitischen und energiewirtschaftlichen
Entwicklungen keine Normreduzierung, sondern
eine zugige Weiterentwicklung der technischen
Regeln des VDE erforderlich ist. Ziel des im Jahr
2023 erganzten § 49 EnWG ist es ausweislich der
Gesetzesbegrindung:

,die Geschwindigkeit von Verfahren zur Ein-
fihrung und Uberarbeitung von technischen
Sicherheitsregeln, die von den Fachverbénden
im Bereich der technischen Selbstverwaltung
vorgenommen werden, an das far die erfolg-
reiche Gestaltung der Energiewende erforderli-
che Tempo anzupassen.”*

Auch die Bundesnetzagentur sieht ihre Aufgabe in
diesem Zusammenhang darin, die Voraussetzungen
zuU schaffen, damit die Normsetzungstéatigkeit des
VDE vereinfacht und beschleunigt wird:

,ES sind daher schnellstmdglich die Grundlagen
fir ein noch agileres Tatigwerden des VDE FNN
zu schaffen, damit dieser mit den von ihm
erarbeiteten technischen Sicherheitsregeln

die Energiewende begleiten und Effizienz-
potenziale heben kann."®

Soweit sich materielle Rechtspflichten von Netz-
betreibern und Anschlussnehmern in den letzten
Jahren erhdht haben, ist dies die Konsequenz
der sich aus der Energiewende ergebenden
technischen Herausforderungen — und keine Folge
von abstrakten Perfektionierungsbestrebungen im
Verband.

Die Gremien des VDE sind bereits im Rahmen
der geltenden Verfahrensvorgaben verpflichtet,
technische Regeln unter Beachtung von
Sicherheitserwagungen auf das notwendige
MaB zu beschrénken. Ansétze fur eine tech-
nische Perfektionierung als Selbstzweck sind
weder erkennbar, noch intendiert. Vielmehr
geht es im Netzbereich vor allem um eine
zugige Umsetzung der Energiewende.




C. Umsetzung europaischer
und internationaler Standards
und unionsrechtlicher Vorgaben

FUr einen Grofteil der technischen Regeln kommt
ein Normabbau praktisch ohnehin nicht in Frage,
well diese vom VDE lediglich im Rahmen der
europaischen und internationalen Normung
Ubernommen werden.

Die technischen Regeln des VDE sind Uber-
wiegend durch europdische und internationale
Vorgaben bestimmt. Ein GrofBteil der VDE Regeln
basiert auf den Standards des Verbands
CENELEC (European Committee for
Electrotechnical Standardization) als européischer
Normungsorganisation fur Elektrotechnik und
Elektronik. In dieser wird Deutschland durch
VVDE DKE vertreten. Der VDE ist verpflichtet,

die von CENELEC erarbeiteten technischen
Regeln als deutsche Normen umzusetzen und
entgegenstehende Standards anzupassen.®

Zudem ist CENELEC gemaR der Verordnung
(EU) Nr. 1025/2012 ermachtigt, im Auftrag der
Kommission harmonisierte Normen fur die EU

zu erarbeiten. Da die Verordnung das Verfahren
zur Ausarbeitung harmonisierter Normen festlegt,
erkennt der Europaische Gerichtshof die von
CENELEC erarbeiteten Normen — ungeachtet
ihres unverbindlichen Charakters — als Teil des
Unionsrechts an.”

Da CENELEC haufig internationale Normen der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission
(IEC) Ubernimmt, ist der VDE auch zur Umsetzung
internationaler Standards verpflichtet. Dabei ist
VDE DKE als Mitglied des I[EC® auch an deren
Erarbeitung beteliligt.

Der VDE implementiert im Ergebnis eine Vielzahl
von europaischen und internationalen Standards
in unveranderter Form als deutsche Norm.®

Eine solche Ubernahme ist aus nationaler

Sicht unverzichtbar, um Beschrankungen des
deutschen Warenverkehrs mit dem euro-
paischen und auBereuropéischen Ausland zu
vermeiden.'©

httos://www.dke.de/de/ueber-uns/dke-organisation-auftrag.
Vgl. Georg/Schucht, InTeR 2018, 128, 129.

—~ OO0 w~NO®

RGN

Vgl. Verordnung Nr. 1025/2012 vom 25. Oktober 2012, Erwagungsgrund 6.
Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen fur Stromerzeuger (,Netzkodex RfG"), Verordnung (EU)

Dartber hinaus treffen die im VDE FNN organisierten
Netzbetreiber Festlegungen fur die allgemeinen
technischen Mindestanforderungen an Kunden-
anlagen, vgl. § 19 Abs. 4 EnWG. Grundlage sind
die unionsrechtlichen Ermachtigungen in den
européaischen Netzkodizes zum Netzanschluss."
Ohne eine entsprechende Regelungserméchti-
gung fur die deutschen Netzbetreiber wirde die
Bundesrepublik gegen ihre europarechtlichen
Pflichten verstoBen und musste mit einem
Vertragsverletzungsverfahren rechnen.

Die Uberwiegend auf internationalen und
europdaischen Vorgaben basierenden
technischen Regeln des VDE eignen sich
nicht fur einen nationalen Birokratieabbau.
Ein deutscher Sonderweg wiirde gegen
europarechtliche Vorgaben verstoBen und
den freien Warenverkehr beeintrachtigen.

Vgl. https://www.cencenelec.eu/news-events/news/2022/brief-news/2022-04-08-cen-cenelec-response-consultation-1025-2012/.
EuGH, Urteil vom 5.3.2024 — C-588/21 P, BeckEuRS 2024, 766237.

2016/1388 zur Festlegung eines Netzkodex fur den Lastanschluss (,Netzkodex _DGG“) sowie der Verordnung (EU) 2016/1447 zur Festlegung eines
Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen flr Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungssysteme und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen

mit Gleichstromanbindung (,Netzkodex HVDC").
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D. Rechtssicherheit und Flexibilitat

Die Normen des VDE geben den im elektro-
technischen Bereich tatigen Unternehmen ein
erhebliches MaB an Rechtssicherheit.'? Die
dort geltenden Sorgfaltspflichten sind in Vertragen
und Gesetzen in der Regel kaum konkret gefasst
und werden erst durch einen Verweis auf das
technische Regelwerk des VDE greifbar. Halten
die Unternehmen diese Normen ein, kbnnen sie
sich auf die Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik berufen und reduzieren damit
ihr Haftungsrisiko."® Hieraus ergibt sich ein
Anreiz fUr ein regelwerkskonformes Verhalten der
Unternehmen. Da die technischen Regeln grund-
satzlich unverbindlich sind, bleibt in atypischen
Situationen Raum fur individuelle technische
Losungen.™

Wollte man stattdessen auf eine rechtliche
Anerkennung der technischen Regeln verzichten,
ergeben sich gravierende Risiken fur die
betroffenen Branchen:

Bei den VDE Regeln fur die Errichtung, Herstellung
und den Betrieb elektrischer Anlagen oder
Betriebsmittel, ergabe sich ohne rechtliche An-
erkennung eine gravierende Rechtsunsicherheit
fUr die im elektrotechnischen Bereich verantwort-
lichen Personen und Unternehmen. Ohne eine
rechtliche Bezugnahme auf technische Regel-
werke nimmt man den betroffenen Unternehmen
die Orientierung, an welche Vorgaben sie sich zu
halten haben.

Hieraus resultieren Haftungsrisiken: Die technischen
Regeln des VDE werden bisher von der Recht-
sprechung herangezogen, um Sorgfaltspflichten
zu definieren. Bei Einhaltung der technischen
Regelwerke wird bisher vermutet, dass den aner-
kannten Regeln der Technik gentigt wurde™ und
somit keine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt.'®
Ohne gesetzliche Vermutung mUssten Gerichte
in Haftungsprozessen in jedem Einzelfall mit Hilfe
von Sachverstédndigen die technischen Vorgaben
klaren. Dabei bestlinde die Gefahr, dass aus dem
Schadensereignis in der RlUckschau im Zweifel

eine Sorgfaltspflichtverletzung abgeleitet wird,
selbst wenn das Risiko zuvor als hinnehmbar
gering erscheinen musste.”

Bei den VDE FNN Regeln kommt hinzu, dass
technische Anforderungen den Anspruch auf
Netzzugang bzw. Netzanschluss beschranken.
Hier drohen regulatorische Streitigkeiten, ob
die Anforderungen unangemessen sind oder
diskriminierend angewandt werden.

Eine gesetzliche Anerkennung der Regelwerke
des VDE ist unerlasslich, um den im elektro-
technischen Bereich tatigen Unternehmen
Rechtssicherheit zu geben. Die gesetzliche
Vermutungswirkung lasst sinnvolle Spielrdume
fUr atypische Félle. Zugleich starkt dies den
Verbraucherschutz, da sich Birgerinnen

und Birger bei Produkten, die nach den
Regelwerken des VDE errichtet bzw.
hergestellt werden — erkennbar etwa am

VDE Zeichen - auf ein hohes Sicherheits-
niveau verlassen kénnen.

12 Vgl. Theobald/Kuhling/van Rienen/Wasser, 132. EL November 2025, EnWG § 49 Rn. 39.

18  BerlKommeEnergieR/Sacker/Konig, 4. Aufl. 2019, EnWG § 49 Rn. 25.

14 Vgl. Bourwieg/Hellermann/Hermes/Bourwieg, 4. Aufl. 2023, ENWG § 49 Rn. 36.
156 BGH, Urteil vom 24, 5. 2013 =V ZR 182/12, NJW 2013, 2271 Rn. 25; Seibel, NJW 2013, 3000, 30071;
Glockner/Manteufel/Rehbein PrivBauR-HdB/Rehbein, 7. Aufl. 2025, § 15. Rn. 94 m.w.Nachw.

16 Bartsch/vom Wege, EnWZ 2014, 1562, 153.

17 Vgl. Theobald/KUhling/van Rienen/Wasser, 132. EL November 2025, EnWG § 49 Rn. 40.
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E. Effiziente Bundelung
des technischen Sachverstands

Im VDE wird der gesamte Sachverstand der
Branche zusammengefuhrt, um sachgerechte
Losungen zu finden. Fast 10.000 Expertinnen
und Experten aus dem Kreis der Hersteller,
Anwender, Handwerk, Netzbetreiber, Versorger,
Anlagenbetreiber, Ministerien und Behdrden
sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und
Verbrauchervertretungen etc. treffen sich
regelmé&Big in Uber 1.200 Gremien des VDE.
Die gemeinsame Abstimmung in der neutralen
Technologie-Organisation VDE gewahrleistet,
dass die Interessen der verschiedenen
Jnteressierten Kreise" sowie der Allgemeinheit
angemessen berucksichtigt werden kdnnen.

Ohne anerkannte Standards wére es hingegen
notwendig, dass jedes Unternehmen eigene
interne Sicherheitsvorgaben entwickelt und diese
gegebenentalls vertraglich im Detail festschreibt.
Die produzierenden Industrieunternenmen
mussten sich auf unterschiedlichste Vorgaben
ihrer Kunden einstellen und wurden dadurch im
internationalen Vergleich an Wettbewerbsfahigkeit
verlieren.

Da dies nicht praktikabel ist, mlsste der Gesetz-
geber aus Allgemeinwohlgriinden (man denke nur
an die Arbeitssicherheit) einspringen und gesetz-
liche Regeln entwickeln. Da auf staatlicher Ebene
keine eigene umfassende Sachkunde besteht,
mussten die Regelungen mit Sachverstandigen
und Konsultationen erarbeitet werden.

Angesichts der Zahl und Komplexitét der zu
I6senden technischen Regelungsaufgaben
wére ein solches Vorgehen ausgesprochen
aufwéndig und wirde — entgegen der
Zielsetzung der Politik — zu einem Birokratie-
aufbau fuhren.

Selbst wenn entsprechende Verwaltungsressour-
cen bereitgestellt werden, kann ein staatliches
Verfahren vor diesem Hintergrund kaum gewahr-
leisten, dass die Expertise aller interessierten
Kreise angemessen berucksichtigt wird. Hierfur

ist ein laufender Diskussionsprozess erforderlich,
wie er praktisch nur in den diversen Gremien des
VDE effizient und vor allem fachlich moderiert
umgesetzt werden kann.

Dabei entspricht es dem Subsidiaritatsprinzip',
dass der Staat auf eine eigene Ausgestaltung
zugunsten einer technischen Selbstverwaltung
durch die betroffenen Verkehrskreise im Rahmen
des VDE verzichtet.”®

Diese zentrale Weichenstellung spiegelt sich in
§§ 49 Abs. 2 Satz 1 EnWG wider: Danach wird
die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln
der Technik vermutet, wenn bei der Errichtung
und bei dem Betrieb von Energieanlagen die
technischen Regeln des VDE eingehalten werden.

Mit dem dynamischen Verweis auf die Regel-
werke in ihrer jeweils geltenden Fassung hat

der Gesetzgeber dem VDE das Vertrauen
ausgesprochen, die technischen Sicherheitsregeln
zu erlassen und mit dem technischen Fortschritt
zu aktualisieren.?® Diese gesetzliche Grundsatz-
entscheidung hat weiterhin Bestand. Sie wird
insbesondere nicht dadurch in Frage gestellt,
dass der Gesetzgeber in § 49 Abs. 2 Satz 2
EnWG eine Kompetenz der Bundesnetzagentur
aufgenommen hat, die Erarbeitung der
technischen Sicherheitsnormen zu beaufsichtigen.
Die Regelung bezweckt lediglich die Beschleu-
nigung der Arbeit des VDE bei der Normgebung
und verdeutlicht daher deren Bedeutung.

Die Regulierungsbehoérde wird laut Gesetzes-
begrundung gerade nicht dazu ermachtigt, selbst
die Regeln anstelle des VDE festzulegen:

,Eine materielle Befugnis der Bundesnetzagentur
bezogen auf die Festlegung des Inhalts
technischer Sicherheitsregeln wird durch die
Anderungen nicht begrindet. Der Grundsatz
der technischen Selbstverwaltung bleibt durch
die Anderungen an § 49 Absatz 2 Satz 2 bis 5
unangetastet,”?'

18 Dazu Hendler/Kluth, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 3. Auflage 2020, § 2 Rn. 40 ff.
19 BT-Drs. 20/7310, S. 107; Festlegung vom 11.03.2024, Az.: BK6-23-03, S. 32.
20 Vgl. BT-Drs. 13/7274, 22; Wagner, in: Kment, Energiewirtschaftsgesetz, 3. Auflage 2023, § 49 Rn. 9.

21 BT-Drs. 20/7310, S. 100 1. Vgl. auch BT-Drs. 17/6072, S. 89.
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Die Bundesnetzagentur stellt ausdrucklich fest,
dass sich die bisherige Arbeitsweise des

VDE FNN im Grundsatz bewahrt hat?? und keiner
Anderung bedarf:

,Zundchst wére dies ein Abriicken von dem

in Deutschland seit langem erfolgreich
praktiziertem Weg der technischen
Selbstverwaltung, der mit dieser Festlegung
gerade nicht beschritten werden soll. Zweck
des vorliegenden Festlegungsverfahrens ist es,
die technische Selbstverwaltung zukunftsfest
zu machen, nicht sie durch eine Letzt-
entscheidungskompetenz der Bundesnetz-
agentur faktisch zu beschneiden. Bei einer
Entscheidungskompetenz der Bundesnetz-
agentur bestinde die Gefahr, dass in Zweifels-
und Streitfragen die Entscheidung auf die
Bundesnetzagentur delegiert werden konnte,
was faktisch zur Selbstabschaffung der
technischen Selbstverwaltung fuhren kann.” 2

Zudem verweist beispielsweise § 15 Abs. 1 S. 3
Nr. 1 SysStabV?* fur Anlagen, die im Nieder-
spannungsnetz angeschlossen sind, konkret
auf die Anforderungen der Anwendungsregel
VDE-AR-N 41056:2011-08.

FUr den Bereich der Produktsicherheit gilt
aufgrund von EU-Vorgaben eine Konformitats-
bzw. Sicherheitsvermutung fur Produkte, die
harmonisierte Normen 2° oder Teile dieser Normen
erfullen,

vgl. Artikel 7 Abs. 1 der EU-Produktsicher-
heitsverordnung (GPSR)?%; Artikel 20 Abs. 1
der EU-Maschinenverordnung?®’; § 4 Abs. 2
ProdSG, § 4 Explosionsschutzprodukte-
verordnung - 11. ProdSV?#, § 4 Verordnung
Uber elektrische Betriebsmittel - 1. ProdSV,
§ 4 Druckgerateverordnung - 14. ProdSV
und § 4 Abs. 3 EVPG?®,

22 Festlegung vom 11.03.2024, Az.: BK6-23-03, S. 8.
23 Festlegung vom 11.03.2024, Az.: BK6-23-03, S. 32.

Die diesen Vermutungen zugrundliegenden
harmonisierten Normen werden im Bereich der
Elektrotechnik durch die VDE Regeln national
umgesetzt.

Erganzend kann eine gesetzliche Vermutungs-
wirkung zugunsten der Sicherheit des Produktes
gelten, welches Normen wie die VDE Regeln
einhalt, soweit es fur dieses Produkt keine
harmonisierte Norm gibt, Voraussetzung ist, dass
der Ausschuss fUr Produktsicherheit (AfPS) am
Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales die
Fundstelle der Normen &ffentlich bekanntgibt,
vgl. §§ 5 Abs. 2, 27 Abs. 1 und 2 ProdSG.

Der energierechtliche Gesetzgeber hat sich
bewusst daflir entschieden, die Normarbeit
im Rahmen der technischen Selbstverwaltung
dem VDE zu Uberlassen. Dieses Vorgehen

mit einer Zusammenfuhrung der
Branchenexpertise im Verband ist effizienter
als eine staatliche Normsetzung.

24 Verordnung zur Gewahrleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilitat der Verordnung zur Gewahrleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilitat
des Elektrizitatsversorgungsnetzes vom 20.07.2012 (BGBI. | S. 1635), zuletzt gedndert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 18.12.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347).
25 Harmonisierte Normen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom

25. Oktober 2012 zur européischen Normung.
26 Verordnung (EU) 2023/988.
27 Verordnung (EU) 2023/1230.

28 Explosionsschutzprodukteverordnung vom 6. Januar 2016 (BGBI. | S. 39), die durch Artikel 25 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geéndert

worden ist.

29 Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBI. | S. 258), das zuletzt durch Artikel 260 der Verordnung vom 19. Juni 2020

(BGBI. I S. 1328) gedndert worden ist.
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F. Transparenz

Die Normsetzung durch den VDE fuhrt in mehrerer
Hinsicht zu einem Transparenzgewinn:

m Das Verfahren fUr die Entscheidungsfindung
im VDE FNN und in der VDE DKE folgt dem
satzungsmaBig bestimmten verbandsinternen
Verfahrensvorgaben.

B EFrganzend wendet der VDE seit jeher bei der
Erarbeitung samtlicher technischer Regeln die
einschlagigen allgemeinen vom Gesetzgeber
vorausgesetzten Grundsétze der Normen-
erstellung zu grundlegenden Verfahren, Prinzipien
und der Gestaltung der Normungsarbeit an.
Hierzu gehdrt die angemessene Beteiligung
der interessierten Kreise sowie der Offentlichkelt.

B Grundsatze und Verfahren der EinfUhrung tech-
nischer Sicherheitsregeln fUr Energieanlagen
stehen unter der Aufsicht der Bundesnetz-
agentur, welche sich jederzeit an den Beratun-
gen im Verband beteiligen und Auskunfte und
Stellungnahmen zum Stand der Beratungen
einholen kann, § 49 Abs. 2 EnNWG.

m Die allgemeinen technischen Mindestanfor-
derungen unterliegen gemal § 19 Abs. 5
EnWG einer umfassenden Aufsicht durch die
EU-Kommission, das Bundesministerium fur
Wirtschaft und Energie sowie der Bundesnetz-
agentur.

—— VDE Positionspapier — Unverzichtbarkeit der gesetzlich anerkannten Normarbeit des VDE

Die Ubergreifende Normungsarbeit des VDE

im Netzbereich ermoglicht es zudem, einheitliche
Technische Anschlussregeln (TAR) zur besseren
Ubersichtlichkeit zusammenzustellen. Diese
umfassen neben den allgemeinen technische
Mindestanforderungen geman § 19 Abs. 4 EnWG
auch den Inhalt der relevanten Netzkodizes sowie
erganzende technische Regeln im Sinne von

§ 49 Abs. 2 EnNWG. Damit wird vermieden, dass
die Normadressaten sachlich zusammenhangende
Fragen des Netzanschlusses abhangig von der
Rechtsgrundlage nur in unterschiedlichen Regel-
werken finden kénnen und die Verhaltnisse der
Normen zueinander unklar bleiben.

Die Erarbeitung der technischen Regeln im
VDE erfolgt in einem transparenten Prozess
anhand klarer Verfahrensvorgaben.
Netzbezogene Vorgaben unterliegen der
regulatorischen Aufsicht.

11




VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.

MerianstraBe 28

63069 Offenbach am Main
Tel. +49 69 6308-0
service@vde.com
www.vde.com

VDE —



	Inhaltsverzeichnis
	A. Gewährleistung der technischen   Sicherheit und Zuverlässigkeit   der Stromversorgung
	B. Beschränkung   auf das notwendige Maß
	C. Umsetzung europäischer   und internationaler Standards   und unionsrechtlicher Vorgaben
	D. Rechtssicherheit und Flexibilität
	E. Effiziente Bündelung   des technischen Sachverstands
	F. Transparenz

